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A) Satzungen, Verordnungen und 
Bekanntmachungen der Region

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover  
– Muniera Morad

An die nachstehende Person·

Name:  Morad
Vorname(n):  Muniera
Geburtsdatum:  01.01.1976
letzte bekannte Anschrift:  Kleiner Tösel 11, 
 31535 Neustadt a. Rbge

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
23.05.2024, Aktenzeichen 51.04-26-103980+1, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.04 – Unterhaltsvorschuss
1. Stock, Raum Nr. 09,
Peiner Str. 8, 30519 Hannover

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung 
– darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche Zu-
stellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 06.06.2024 

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Krause

– – –

u	 Benachrichtigung über eine öffentliche 
Zustellung der Region Hannover – Jasmin König

An die nachstehende Person

Name:  König
Vorname(n):  Jasmin
Geburtsdatum:  01.05.1991
letzte bekannte Anschrift:  Wilhelm-Tell-Straße 70, 
 30629 Hannover

wird ein Dokument der Region Hannover, Hildes-
heimer Straße 20, 30169 Hannover, datiert auf den 
21.05.2024, Aktenzeichen 51.04-24-026079, öffentlich 
zugestellt.

Die öffentliche Zustellung ist gerechtfertigt, da der 
Aufenthaltsort der o.g. Person unbekannt ist und eine 
Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist.

Das Dokument kann während der Dienstzeiten unter 
folgender Dienstanschrift eingesehen werden:

Region Hannover
Team 51.04 – Unterhaltsvorschuss
1. Stock, Raum Nr. 20,
Peiner Str. 8, 30519 Hannover.

Es wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Ver-
waltungszustellungsgesetzes (NVwZG) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 2 S. 3 des (Bundes-)Verwaltungszustel-
lungsgesetzes – in der jeweils zurzeit gültigen Fassung 
– darauf hingewiesen, dass durch die öffentliche Zu-
stellung des Dokuments Fristen in Gang gesetzt wer-
den können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Hannover, den 29.05.2024

Der Regionspräsident
Im Auftrag

Schieb

– – –
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B) Satzungen und Bekanntmachungen der 
Städte und Gemeinden

1. Gemeinde Isernhagen

u	 Satzung zur 2. Änderung der 
Baumschutzsatzung Isernhagen

Auf der Grundlage des § 29 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 22 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundes-
naturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und des § 10 Nieder-
sächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in 
der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Gemein-
de Isernhagen in seiner Sitzung am 25.04.2024 folgen-
de Satzung beschlossen:

Artikel 1
Satzungsänderung

§ 9 Folgebeseitigung erhält folgende Fassung:

(1) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte 
entgegen den Verboten des § 3 ohne Ausnahme-
genehmigung nach § 5 einen geschützten Baum 
entfernt oder zerstört, so ist er zur Ersatzpflanzung 
oder zur Leistung eines Ausgleichs nach § 8 ver-
pflichtet.

(2) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte ent-
gegen den Verboten des § 3 ohne eine Ausnahme 
nach § 5 einen geschützten Baum geschädigt oder 
sein Erscheinungsbild wesentlich verändert, ist er 
verpflichtet, die Schäden oder Veränderungen zu 
beseitigen oder zu mildern, soweit dies möglich ist. 
Anderenfalls ist er zu einer Ersatzpflanzung oder 
zur Leistung eines Ausgleichs nach § 8 verpflichtet.

(3) Hat ein Dritter einen geschützten Baum entfernt, 
zerstört oder geschädigt, so ist der Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigte zur Folgebeseitigung 
nach den Absätzen 1 und 2 bis zur Höhe seines Er-
satzanspruchs gegenüber dem Dritten verpflichtet. 
Er kann sich hiervon befreien, wenn er gegenüber 
der Gemeinde Isernhagen die Abtretung seines Er-
satzanspruchs erklärt. 

(4) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte die 
Folgenbeseitigung nicht selbst vorzunehmen, ist 
er zur Duldung dieser Maßnahme durch den Drit-
ten oder die Gemeinde verpflichtet.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt in Kraft am Tage nach Ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt für die Region Hannover und 
die Landeshauptstadt Hannover.

Isernhagen, 24.05.2024

Gemeinde Isernhagen

(D.S.)  gez. Mithöfer
Bürgermeister

– – –

C) Sonstige Bekanntmachungen

Kirchenkreisamt Ronnenberg

u	 Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Luth. 
Gesamtkirchengemeinde Laatzen Ortsteil  
St. Gertruden-Gleidingen in 30880 Laatzen /  
OT Gleidingen

Gem. § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (KABI. 1974 S.1) hat der Kirchen-
vorstand der Ev.-luth. St. Gertruden-Kirchengemeinde 
Gleidingen am 12.04.2024 folgende Friedhofsordnung 
beschlossen:

Inhaltsübersicht

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2  Schließung und Entwidmung
§ 3  Friedhofsverwaltung

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4  Öffnungszeiten
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof
§ 6  Dienstleistungen

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7  Anmelden einer Bestattung
§ 8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9  Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen
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IV.  Grabstätten

§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 12a Rasenreihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Baumgrabgrabstätten
§ 15 – entfällt –
§ 16 Rückgabe der Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

VI.  Anlage und Pflege von Grabstätten

§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

VII.  Grabmale und andere Anlagen

§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch und historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

IX.  Haftung und Gebühren

§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren

X.  Schlussvorschriften

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I.  Allgemein Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. Ortskirchengemeinde St. Gertruden Glei-
dingen in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof 
umfasst zurzeit die Flurstücke 262/2 und 266/2 Flur 
4 Gemarkung Gleidingen in Größe von insgesamt 
1 ha 13 ar 39 qm. Eigentümer der Flurstücke ist die 
Ev.-luth. St. Gertruden-Gleidingen.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Ortskirchengemeinde St. Gertruden-Glei-
dingen / Stadt Laatzen hatten, sowie derjenigen, 
die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattungen in 
einer bestimmten Grabstätte besaßen, Der Fried-
hof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen 
und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestat-
tungsgesetzes. 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorhe-
rigen Genehmigung des Kirchenvorstandes. 

§ 2 
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nut-
zungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur 
Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen 
nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im 
Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch 
nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Ein-
geschränkt werden kann auch der Kreis der Bestat-
tungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von 
dieser Einschränkung kann der Kirchenvorstand im 
Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei be-
stehenden Nutzungsrechten genehmigen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist.

§ 3
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Ortskirchenvor-
stand verwaltet.

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach die-
ser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestimmun-
gen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften.
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(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungs-
aufgaben kann der Ortskirchenvorstand einen Aus-
schuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen.

(4) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils 
geltenden kirchlichen Recht.

(5) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts 
an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem tätig 
werden von Dienstleistungserbringern sowie mit 
der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen 
für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist tagsüber für den Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes 
entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich 
gegen den christlichen Glauben oder die evange-
lische Kirche richten, sind zu unterlassen.

(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in 
Begleitung und unter der Verantwortung Erwach-
sener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 
Inlineskates, Skateboards aller Art, ausge-
nommen Kinderwagen, Handwagen und 
Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung und der für den Friedhof zugelasse-
nen Dienstleistungserbringer zu befahren,

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste an-
zubieten und Druckschriften zu verteilen,

c)  an Sonn und Feiertagen und in der Nähe ei-
ner Bestattung störende Arbeiten auszufüh-
ren

d) Film, Ton, Video und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-
werten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden 
mitzubringen.

(4) Der Ortskirchenvorstand kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit die Interessen anderer nicht beein-
trächtigt werden.

(5) Der Ortskirchenvorstand kann für die Ordnung auf 
dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen.

(6) Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten 
Personen ist Folge zu leisten.

§ 6
Dienstleistungserbringer

(1) Dienstleistungserbringer wie z. B. Bildhauer, Stein-
metze, Gärtner, Bestatter usw. haben die für den 
Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Eine gewerbliche Tätigkeit kann vom Ortskirchen-
vorstand untersagt werden, wenn der Gewerbe-
treibende wiederholt gegen die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen verstoßen hat und ihm 
danach schriftlich mitgeteilt worden ist, dass die 
weitere gewerbliche Tätigkeit im Wiederholungs-
fall untersagt werden wird.

(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an 
denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu 
säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand 
zu verlassen, bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung anderer aus-
geschlossen ist. Die Gewerbetreibenden dürfen auf 
dem Friedhof keinen Abraum lagern. Gewerbliche 
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnah-
mestellen des Friedhofes gereinigt werden.

(4) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der 
Ortskirchengemeinde für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Fried-
hof schuldhaft verursachen. 
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III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung einer Bestattung

(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig anzu-
melden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung 
leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließ-
lich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche getan hat und ei-
ne Wiederholung zu erwarten ist. Der Ortskirchen-
vorstand kann die Beerdigung versagen, wenn sie 
dem christlichen Charakter des Ortes widerspricht.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird vom Ortskir-
chenvorstand im Einvernehmen mit dem zustän-
digen Pastor festgelegt. Die Wünsche der Angehö-
rigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt 
werden.

§8
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig.

 Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere 
Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn 
in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund 
vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entge-
gensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder 
der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,75 m hoch 
und im Mittelmaß 0,85 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend.

(5) Die Bestattungen in zugänglichen, ausgemauerten 
Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 

Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlos-
sen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Inter-
esses können Leichen oder Aschen in ein anderes 
Grab gleicher Art umgebettet werden. Die Nut-
zungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei 
denn, dass die Anschriften nicht rechtzeitig ermit-
telt werden können.

(3) Ausnahmsweise kann auch den Angehörigen bei 
besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf Um-
bettung zustehen. Antragsberechtigt ist der jewei-
lige Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen 
muss das Einverständnis des Ehegatten, der Kinder 
und der Eltern durch schriftliche Erklärung nachge-
wiesen werden. Der Antragsteller hat sich schrift-
lich zu verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, 
die bei der Umbettung durch Beschädigung und 
Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder bauli-
cher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Fried-
hofsanlagen etwa entstehen.

(4) Entsprechend § 10 (2) der Musterfriedhofsordung 
der Landeskirche dürfen Leichen und Aschenreste 
in Urnen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Zustim-
mung des Ortskirchenvorstandes und mit Geneh-
migung der unteren Gesundheitsbehörde ausge-
graben oder umgebettet werden. 

 Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt. 

(5) Die Grabmale und ihr Zubehör können umgesetzt 
werden, wenn Gestaltungsbestimmungen der 
neuen Grababteilung nicht entgegenstehen.
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(6) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbet-
tungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer 
behördlichen oder richterlichen Anordnung.

IV.  Grabstätten

§ 11
Arten und Größen

 (1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

a) Reihengrabstätten (Zuweisung)
b) Rasenreihengräber (Zuweisung)
c) Wahlgrabstätten
d) Baumgrabstätten

(2) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtli-
che Nutzungsrechte nach dieser Friedhofsordnung 
verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer 
einzelnen Person, nicht mehreren Personen zu-
gleich zustehen.

(3) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim To-
desfalle verliehen. Bei Wahlgrabstätten kann der 
Ortskirchenvorstand Ausnahmen zulassen.

(4) In einer Reihen-, Rasenreihengrabstätte darf grund-
sätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt wer-
den. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig – 
bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind 
oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Reihen- 
oder Rasenreihengrabstätte beigesetzt werden.

(5) In einer bereits belegten Wahlgrabstätte darf zu-
sätzlich eine Asche beigesetzt werden, wenn die 
bereits bestattete Person der Ehegatte oder die 
Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebens-
partnerin nach dem Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter 
war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten gelten folgen-
de Abmessungen:

a) Grabaushub (Mindestmaß):
 Für Särge:
 Von Kindern:
 Länge: 1,50 m; Breite: 1,00 m 
 Von Erwachsenen:
 Länge: 2,20 m; Breite: 1,20 m
b) Für Urnen:
 Länge: 1,00 m;  Breite: 0,80 m
c) Grabeinfassungen (lichtes Maß) gilt nicht für 

Rasenreihengrabstätten:
 Einzelgrab
 Breite: 1,00 m;  Länge: 2,00m
 Doppelgrab  

Breite: 2,40m;  Länge: 2,00m

d) Für Rasenreihengräber gelten die Richtlinien 
über die Gestaltung von Grabstellen.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. 

 Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinan-
der durch mindestens 0,30 m starke Erdwände ge-
trennt sein.

(8) Die Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben 
und zugefüllt werden, die dafür vom Ortskirchen-
vorstand bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die Nutzungsberechtigte Person muss von einer 
bereits belegten Wahlgrabstätte Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Grabgehölze 
usw.) vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen 
lassen.

(10) Kommt die Nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtig-
ten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein 
Anspruch auf Wiederverwendung der Pflanzen be-
steht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten werden im Todesfall der Reihe 
nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit vergeben. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 3 Mo-
nate vorher im regionalen Kirchenblatt oder durch 
ein witterungsbeständiges Schild auf der Grabstät-
te öffentlich bekannt gegeben. 

§ 12a
Rasenreihengrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht für Rasenreihengrabstätten 
wird im Todesfall der Reihe nach oder nach Maß-
gabe der Friedhofsverwaltung für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben. Das Nutzungsrecht beträgt 25 
Jahre und kann nicht verlängert werden. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausge-
stellt.

(2) Für Rasenreihengräber hat der Nutzungsberech-
tigte keine Pflege-, und nach Ablauf der Ruhezeit, 
keine Abräumverpflichtung.
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(3) Das Abräumen von Rasenreihengrabfeldern oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
3 Monate vorher im regionalen Kirchenblatt oder 
durch ein witterungsbeständiges Schild auf der 
Grabstätte öffentlich bekannt gegeben. 

(4) Rasenreihengräber werden mit Rasen eingesät in 
den eine rechteckige Namensplatte bodeneben 
einzulegen ist. Die Beschaffung der Grabplatte er-
folgt durch den Nutzungsberechtigten.auf eigene 
Rechnung. 

 Die Grabstätten haben keine Einfassung. Ein weite-
res Ausschmücken dieser Gräber ist wegen Behin-
derung der Pflegearbeiten nicht zulässig.

(5) Die Friedhofsverwaltung veranlasst ca. sechs Wo-
chen nach der Bestattung das Abräumen der Krän-
ze. ca. 10 Wochen nach der Bestattung wird die 
Grabstelle unter Berücksichtigung von nachträgli-
chen Setzungserscheinungen eingeebnet und ab-
hängig von der Witterung und Jahreszeit mit Rasen 
eingesät (dies kann bis zu 8 Monaten dauern). Nach 
der Einebnung wird die Verlegung der Namens-
platte durch die Friedhofsverwaltung veranlasst. 
Es sind ausschließlich geschliffene Namensplatten 
vom Material Rosa Porrinho in der Größe 30 cm x 
40 cm mit anthrazit bzw. grauer Schrift zulässig. 
Die Verlegung erfolgt bodeneben. Die Beschrif-
tung einhält jeweils Name und Vorname sowie Ge-
burts- und Sterbedatum des Verstorbenen.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren 
Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 25 Jahre, vom Tage der Verleihung 
an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine 
Bescheinigung ausgestellt.

 (2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 2 Abs. 2 spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Ruhefrist auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um bis zu 25 Jahre verlängert werden. 
Der Ortskirchenvorstand ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantra-
ges aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert 
sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren 
für die Verlängerung richten sich nach der jeweili-
gen Gebührenordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsbe-
rechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden:

1.  Ehegatte
2. Kinder (eheliche, nichteheliche, als Kind an-

genommene Kinder),
3. Enkel (eheliche, nichteheliche, als Kind ange-

nommene Kinder der Kinder),
4. Eltern (auch Annehmende von als Kind ange-

nommenen Personen),
5. Geschwister (auch Halbgeschwister),
6. Großeltern (auch Eltern der Annehmenden, 

die eine Person als Kind angenommen ha-
ben),

7. Ehegatten der Kinder, der Enkel, der Ge-
schwister,

8. Erben, die nicht unter den vorgenannten Per-
sonenkreis fallen, soweit es sich um natürli-
che Personen handelt.

9. Lebenspartner/Lebenspartnerin nach dem 
Gesetz über die eingetragene Lebenspart-
nerschaft.

 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtig-
te Person, wer von den bestattungsberechtigten 
Personen beigesetzt wird. Kann nach dem Tode 
einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person dem 
Ortskirchenvorstand nicht rechtzeitig vor der Be-
stattung mitgeteilt werden, so ist der Ortskirchen-
vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, 
die Bestattung zuzulassen.

 Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Per-
sonen (z.B. Angehörige des Ehegatten, Stiefkinder 
des Nutzungsberechtigten oder seines Ehegatten, 
Stiefgeschwister, Verlobte) bedarf eines Antrages 
der nutzungsberechtigten Person und der Geneh-
migung des Ortskirchenvorstandes.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren 
Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf einer der in 
Absatz 3 Nr. 1 bis 8 genannten Personen übertra-
gen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der 
neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung des Ortskirchenvorstan-
des erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person soll dem Orts-
kirchenvorstand schriftlich mitteilen, auf welchen 
ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das 
Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Ei-
ne schriftliche Einverständniserklärung des Rechts-
nachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.

 Hat die nutzungsberechtigte Person nicht be-
stimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten An-
gehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. 
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Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der ein-
zelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu.

 Der Rechtsnachfolger hat dem Ortskirchenvor-
stand auf dessen Verlangen nachzuweisen, dass 
er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechts-
nachfolger nicht daran interessiert, das Nutzungs-
recht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht 
auf eine andere der in Absatz 3 genannten Perso-
nen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die auf Grund seines Nut-
zungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 
geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.

(6) Die geplante Einebnung einer Wahlgrabstätte mit 
abgelaufener Ruhefrist hat die Friedhofsverwal-
tung mit einer Frist von sechs Monaten im regio-
nalen Kirchenblatt oder durch ein witterungsbe-
ständiges Schild auf der Wahlgrabstätte anzukün-
digen. Nach Ablauf dieser sechs Monate kann die 
Friedhofsverwaltung die Wahlgrabstätte einebnen 
lassen, sofern kein schriftlicher Verlängerungs-
antrag des Nutzungsberechtigten vorliegt. Grab-
male und andere Anlagen, die sich im Eigentum 
des Nutzungsberechtigten befinden sind diesem 
schnellstmöglich zu übergeben. Ist die nutzungs-
berechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand ermitteln, so gilt eine Aufbe-
wahrungsfrist für Grabmale von drei Jahren.

§ 14 
Urnenbaumgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht für Urnenbaumgrabstätten 
wird im Todesfall der Reihe nach oder nach Maß-
gabe der Friedhofsverwaltung für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben. Das Nutzungsrecht beträgt 25 
Jahre und kann nicht verlängert werden. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausge-
stellt.

(2) Urnenbaumgräber werden in zwei konzentrischen 
Kreisen um einen bestehenden Baum angelegt, das 
Grabfeld wird mit Rasen eingesät. Die Urnen haben 
dabei einen Mindestabstand von 80 cm unterein-
ander. Es dürfen nur leicht vergängliche Urnen aus 
naturnahen Werkstoffen (technische Biopolymere, 
Holz) verwendet werden.

 Die Kennzeichnung der Grabstätte erfolgt durch 
eine Metalltafel (B: 10cm, H=5 cm), die durch die 
Friedhofsverwaltung an einer zentralen Gedenk-
stelle auf dem Grabfeld befestigt wird. Die Beschrif-
tung enthält jeweils Name und Vorname sowie 
Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen. Die 
Kosten für die Tafel und die Befestigung sind vom 
Nutzungsberechtigten zu tragen und sind in den 
Gebühren für die Urnenbaumgrabstätte enthalten.

 Die Grabstätten haben keine Einfassung. Ein wei-
teres Ausschmücken dieser Gräber ist wegen Be-
hinderung der Pflegearbeiten nicht zulässig. Für 
das Aufstellen von Grabschmuck (Blumengestecke, 
Kränze, Pflanzschalen, Vasen, Sträuße u.ä.) ist die 
dafür vorgesehene zentrale Gedenkstelle zu nut-
zen.

(3) Die Friedhofsverwaltung veranlasst ca. zwei Wo-
chen nach der Bestattung das Abräumen der Krän-
ze. Die Grabstelle wird unter Berücksichtigung von 
nachträglichen Setzungserscheinungen eingeeb-
net und abhängig von der Witterung und Jahres-
zeit mit Rasen eingesät.

(4) Für Urnenbaumgräber hat der Nutzungsberech-
tigte keine Pflege-, und nach Ablauf der Ruhezeit 
keine Abräumverpflichtung. Die Ortskirchenge-
meinde übernimmt keine Gewähr für die Lebens-
dauer des Baumes und haftet nicht bei Zerstörung 
oder Absterben des Baumes. Gleiches gilt, wenn 
die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. In 
solchen Fällen liegt es im Ermessen der Kirchenge-
meinde für eine Ersatzbepflanzung zu sorgen.

(5) Das Abräumen von Urnenbaumgrabfeldern oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
drei Monate vorher im regionalen Kirchenblatt 
oder durch ein witterungsbeständiges Schild auf 
der Grabstätte öffentlich bekannt gegeben. Ein 
Anspruch auf Erhaltung der Grabstellenkennzeich-
nung seitens des Nutzungsrechtsinhabers besteht 
nicht.

(6) Für Urnenbaumgrabstätten besteht auf separat 
ausgewiesenen Grabfeldern die Wahloption zur 
Nutzung als Doppelwahlgrab mit zwei Urnenstel-
len. Das Nutzungsrecht wird im Todesfall für jeweils 
zwei Grabstätten der Reihe nach oder nach Maß-
gabe der Friedhofsverwaltung für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben. Das Nutzungsrecht beträgt 25 
Jahre und kann im Falle der Zweitbestattung wäh-
rend der Nutzungszeit einmalig für beide Stellen 
um bis zu 25 Jahre verlängert werden. Für den Fall, 
dass die zweite Bestattung nach mehr als 25 Jah-
ren erfolgt, darf die Grabstelle für Ehegatten und 
Lebenspartner analog verlängert werden. Über 
das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung aus-
gestellt. Im Übrigen gelten die für Wahlgrabstätten 
genannten Vorschriften.

§ 15
Urnenwahlgrabstätten

– entfällt –
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§ 16
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an nicht belegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben 
werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung des Kirchenvorstandes. 

(2) Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten können auf 
Antrag und mit Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung frühestens nach 20 Jahren zurückgegeben 
werden, dabei besteht kein Anspruch auf Gebüh-
renerstattung. Zusätzlich entstehen für die Be-
wirtschaftung der Grabstelle bis zum Ablauf der 
Ruhefrist Kosten für die einmalige Einebnung und 
Begrünung sowie für die pflegende Unterhaltung, 
die der Nutzungsberechtigte zu tragen hat. Ins-
tallierte Grabmale bleiben dabei im Eigentum des 
Nutzungsberechtigten, dürfen aber erst mit Ablauf 
der Ruhefrist entfernt werden.

(3) Der Ortskirchenvorstand kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten beson-
dere schriftliche Vereinbarungen abschließen. Ein 
Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinba-
rungen besteht nicht.

§ 17
Grabregister, Bestattungsverzeichnis

Der Ortskirchenvorstand führt über die Bestattungen 
ein Verzeichnis, aus dem sich beigesetzte Personen, 
Grabstätten, Nutzungsrechte und Ruhefristen nachvoll-
ziehen lassen.

V.  Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale

§ 18
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstelle ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von

Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so 
gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in 
ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben 
richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werk-
stattbezeichnungen dürfen nur an der Seite oder 

Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise an-
gebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer An-
lagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinne des ,,Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die Nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, an-
derer Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind 
die für die Unterhaltung verantwortlichen Perso-
nen verpflichtet, unverzügliche Abhilfe zu schaffen. 
Bei Gefahr im Verzuge kann der Kirchenvorstand 
auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Si-
cherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungs-
widrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung 
des Kirchenvorstandes nicht innerhalb einer fest-
zusetzenden, angemessenen Frist beseitigt, ist der 
Kirchenvorstand als Friedhofsträger berechtigt, die 
Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffent-
liche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
den Grabstätten, das für die Dauer von einen Mo-
nat aufgestellt wird.

(5) Grabstätten dürfen mit Grabplatten abgedeckt 
werden die maximal 2/3 der Grabstätte bedecken.

(6) Bei der Größe des Grabmales ist auf die Größe der 
Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismä-
ßig große Grabmale sind zu vermeiden. Damit eine 
ruhige Raumwirkung der Grabstätten erreicht wird, 
dürfen die Grabmale eine Höhe von 1,30 m über 
Boden (Maximalhöhe) nicht übersteigen.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1) Die Grabstätten sollen schnellstmöglich nach dem 
Belegen angelegt werden, dabei müssen Setzungs-
erscheinungen berücksichtigt werden, die nach 
der Belegung auftreten können. Sie dürfen nur mit 
Gewächsen bepflanzt werden, durch die benach-
barte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht 



– 249 –

Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 24/2024

beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen 
ist auf Grabstätten nicht gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die 
jeweiligen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis 
zum Ablauf des Nutzungsrechtes.

(3) Der Kirchenvorstand ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder Bestattungen behindernde He-
cken und Sträucher zu beschneiden oder zu be-
seitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von 
Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorge-
sehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein dem Kirchenvorstand.

(5) Der Kirchenvorstand ist nicht verpflichtet, zur Ver-
hütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu 
treffen.

(6) Das Ausstreuen von Kies oder Rindenmulch ist au-
ßerhalb der Grabumfassung nicht zulässig.

(7) Das Abräumen der Grabstellen und Grabstätten 
bleibt der Friedhofsverwaltung vorbehalten oder 
der oder die Nutzungsberechtigte oder eine ande-
re Person räumt diese selbst ab.

(8) Die Grabsteine und die Bodenplatten werden aus-
schließlich von den Nutzungsberechtigten bereit-
gestellt.

(9) Die für Gemeinschaftsanlagen vorgesehenen Na-
menschilder werden ausschließlich von der Fried-
hofsverwaltung gestellt, um ein einheitliches Er-
scheinungsbild zu wahren.

(10) Die Entsorgung des Grabschmuckes und der Krän-
ze bleibt der Friedhofsverwaltung vorbehalten. 

§ 21
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpfle-
ge und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und 
bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-

wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen 
und Markierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla-
schen o.ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet.

§ 22
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig her-
gerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsbe-
rechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung 
des Kirchenvorstandes die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann der 
Ortskirchenvorstand die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen 
oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-
kommen, kann der Ortskirchenvorstand auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 
unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtig-
te Person aufgefordert, das Grabmal und die ande-
ren Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit dem Kir-
chenvorstand in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis sechs Monate un-
beachtet, kann der Kirchenvorstand

a) Die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-
säen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen 
lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann der Ortskirchenvorstand 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person entfernen lassen.

VII.  Grabmale und andere Anlagen

§ 23
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
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tung mit der Erklärung anzuzeigen, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

 (3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens des Ortskirchenvorstandes in dieser 
Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn der Orts-
kirchenvorstand schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Erreichen der Anzeige er-
richtet oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale oder sonstige baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen.

 Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Re-
geln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle 
Fassung der ,,Technischen Anleitung zur Standsi-
cherheit von Grabmalen“ (TA Grabmal) der deut-
schen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK). Die TA 
Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung 
der Grabmalanlagen.

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-
leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifika-
tion in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung 
und Ausführung von Gründungen) eine Abnah-
meprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vor-
zunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. 
Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-

nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend der Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in 
der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gege-
benheiten des Friedhofes die angemessene Grün-
dungsart zu wählen und nach der TA Grabmale die 
erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile 
das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalen beurteilen 
können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten 
die Standsicherheit zu kontrollieren und zu doku-
mentieren.

(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt der Kirchenvorstand der 
nutzungsberechtigten Person eine angemessene 
Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grab-
mals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann der Kirchenvorstand die Ab-
änderung oder Beseitigung auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des 
Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

§ 24
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge-
mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten 
§ 19 Absatz 3 und 4 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten 
Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 
des Ortskirchenvorstandes verpflichten, alle mit 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendi-
gung des Nutzungsrechtes sind die Mausoleen 
oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberech-
tigten Personen vollständig zu entfernen.

§ 25
Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechtes nur mit vorheriger Zustim-
mung des Ortskirchenvorstandes entfernt werden. 
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Dies gilt jedoch nicht für die durch die TA Grabma-
le vorgeschriebene Arbeitsplatzsicherung bei der 
Zweit- oder Wiederbelegung von Grabstellen.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst der Ortskirchenvorstand die Entfernung 
von Grabmalen und anderen Anlagen, die Kosten 
für das Abräumen trägt der Nutzungsberechtig-
te. Innerhalb von drei Monaten nach Bekanntma-
chung über das Abräumen und bei Wahlgräbern 
auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der 
Nutzungszeit können die nutzungsberechtigten 
Personen Grabmale oder andere Anlagen selbst 
entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach 
§ 26 handelt. Der Ortskirchenvorstand hat keinen 
Ersatz für Grabmale oder andere Anlagen zu leis-
ten. Der Ortskirchenvorstand hat auch keinen Ge-
bührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete 
Person selbst abräumt.

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale wer-
den durch Beschluss des Ortskirchenvorstandes nach 
Möglichkeit erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27
Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen 
bis zur Bestattung.

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von 
einem Mitarbeiter des Bestattungsinstitutes nach 
Überführung geöffnet werden. Särge sollen spä-
testens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauer-
feier geschlossen werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1) Für Trauerfeiern steht die Friedhofskapelle zur Ver-
fügung.

(2) Auf Wunsch kann für verstorbene Personen, die 
zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglied einer der Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutsch-
land e.V. angehörenden Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften waren, auch die Kirche auf Antrag 
für Trauerfeiern gemietet werden. Für die Benut-
zung der Kirche wird eine Nutzungspauschale er-
hoben.

(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 29
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 10. Juli 2003 außer Kraft.

Laatzen, den 12.04.2024

Der Ortskirchenvorstand

Briegert L.S.  Michaelsen, P.
Vorsitzender Kirchenvorsteher
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Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§66 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 Nr.2 der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt

Pattensen, den 25.04.2024

Der Kirchenkreisvorstand

L.S.  i.A. Richter
Leiter des Kirchenkreisamtes

– – –

u	 Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof der  
Ev.-luth. Kirchengemeinde in Lenthe zu den 
10.000 Rittern (Stadt Gehrden)

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kir-
chenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lenthe am 
16.04.2024 folgende Friedhofsordnung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Grä-
bern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des 
Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die 
Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht 
genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewi-
ge Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in die-
ser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem 
Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2  Friedhofsverwaltung
§ 3  Schließung und Entwidmung

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4  Öffnungszeiten
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof
§ 6  Dienstleistungen

III.  Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7  Anmeldung einer Bestattung
§ 8  Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9  Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV.  Grabstätten

§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 12 a Rasenreihengrabstätten

§ 13 Wahlgrabstätten
§ 13 a Rasenwahlgrabstätten
§ 14 Urnenwahlgrabstätten
§ 14 a Rasen-Urnenwahlgrabstätten
§ 15 Urnenwahl-Baumgrabstätten
§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 17 Bestattungsverzeichnis

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 Gestaltungsgrundsatz
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und anderen Anlagen

VI.  Anlage und Pflege von Grabstätten

§ 20 Allgemeines
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck
§ 22 Vernachlässigung

VII.  Grabmale und andere Anlagen

§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 25 Entfernung
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 Leichenhalle
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle 

IX.  Haftung und Gebühren

§ 29 Haftung
§ 30 Gebühren

X.  Schlussvorschriften

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Lenthe in seiner jewei-
ligen Größe. Der Friedhof umfasst zur Zeit das/die 
Flurstück(e) 143 Flur 2 Gemarkung Lenthe in Grö-
ße von insgesamt 0.39.32 ha. Eigentümer/in der/
des Flurstücke(s) ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Lenthe. 

(2)  Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, 
die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Lenthe/ Gemeinde Gehr-
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den Ortsteil Lenthe hatten, sowie derjenigen, die 
bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Ebenso können 
auswärtige Personen bestattet werden. Der Fried-
hof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen 
und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestat-
tungsgesetzes. 

(3)  Andere Bestattungen  bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

(1)  Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2)  Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach die-
ser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchli-
chen und staatlichen Vorschriften.

(3)  Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungs-
stelle beauftragen. 

(4)  Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts 
an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätig-
werden von Dienstleistungserbringern sowie mit 
der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen 
für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1)  Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne 
Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwid-
met werden.

(2)  Nach der beschränkten Schließung dürfen keine 
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungs-
rechten darf lediglich zur Anpassung an die Ru-
hezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in 
Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt 
der beschränkten Schließung noch Nutzungsrech-
te bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht be-
legt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt 
die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen an 
denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu 
belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch 
der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnah-

men von dieser Einschränkung kann die Friedhofs-
verwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger 
Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulas-
sen. 

(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht 
mehr vorgenommen werden.

(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine 
Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-
tätsfrist vergangen ist.

II.  Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1)  Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2)  Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz 
oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kir-
che richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des 
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Fried-
hofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofs-
ordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofs untersagen.

(2)  Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, 
Inlinern, Skateboards aller Art  – ausgenom-
men Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen 
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung 
und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer – zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleis-
tungen anzubieten, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe 
einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
führen,

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, au-
ßer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu 
verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksa-
chen, die im Rahmen der Bestattungsfeier 
notwendig und üblich sind,



Amtsblatt für die Region Hannover Nr. 24/2024

– 254 –

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Stellen abzulagern oder mitge-
brachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanla-
gen außerhalb der Wege zu betreten, zu be-
schädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen. 

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit die Interessen Anderer nicht beein-
trächtigt werden.

(4)  Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.

§ 6 
Dienstleistungen

(1)  Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ih-
rer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienst-
leistungserbringer nach vorheriger Mahnung ge-
gen für den Friedhof geltende Bestimmungen ver-
stoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß 
ist eine Mahnung entbehrlich.

(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an de-
nen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze 
sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern 
und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
lassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung Anderer aus-
geschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dür-
fen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Gerä-
te von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden.

(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzu-
teilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestal-
tend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verlet-
zende Äußerungen gegen den christlichen Glau-
ben oder die evangelische Kirche getan hat und 
eine Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an 
der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit 
der antragstellenden Person Ort und Zeit der Be-
stattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuch-
tigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sarg-
pflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbe-
hörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestat-
tenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein 
öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des 
Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder 
der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3)  Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch 
und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4)  Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Lei-
chenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend. 

(5)  Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauer-
ten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.
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(6)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen 
hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die 
physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers 
zu verändern. 

§ 9 
Ruhezeiten 

(1)  Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. 

(2)  Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1)  Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2)  Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ab-
lauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unte-
ren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umge-
bettet werden. 

(3)  Die berechtigte Person hat sich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, al-
le Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung 
durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung 
gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbar-
grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

(5)  Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflan-
zen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungs-
bestimmungen des neuen Grabfeldes nicht ent-
gegenstehen.

IV.  Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1)  Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

a) Reihengrabstätten  (§ 12),
b) Rasenreihengrabstätten  (§ 12 a)
c) Wahlgrabstätten       (§ 13),
d) Rasen-Wahlgrabstätten  (§ 13 a)
e) Urnenwahlgrabstätten        (§ 14)
f) Rasen-Urnenwahlgrabstätten  (§ 14a)
g) Urnenbaumwahlgrabstätten  (§ 15)

(2)  Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Fried-
hofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-recht-
liche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ord-
nung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. 
Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen 
Person, nicht mehreren Personen zugleich zuste-
hen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede 
Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung 
mitzuteilen.

(3)  Rechte an Reihengrabstätten werden nur im To-
desfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unverän-
derlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4)  In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Lei-
che oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene 
Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der 
Geburt – verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl-
grabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehe-
gatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über 
die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein na-
her Verwandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:

a) für Särge von Kindern:  
Länge: 1,20 m  Breite: 0,80 m

       von Erwachsenen:
 Länge: 2,10 m Breite: 0,80 m
b)  für Urnen:
 Länge: 0,80 m  Breite: 0,80 m.

 Für die bisherigen Grabstätten gelten die über-
nommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestal-
tungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7)  Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 
0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-
wände getrennt sein.

(8)  Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind. 

(9)  Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzube-
hör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großge-
hölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung 
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auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis ent-
scheidet die Friedhofsverwaltung.

(10)  Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtig-
ten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein 
Anspruch auf Wiederverwendung herausgenom-
mener Pflanzen besteht nicht.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer 
Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich 
einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden. 

(2)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 
Grabfeld bekannt gemacht. 

§ 12 a
Rasenreihengrabstätten

Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen werden 
im Todesfall einzeln für die Dauer der Ruhezeit verge-
ben. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
Nachdem sich das Grab gesetzt hat, wird auf der betref-
fenden Fläche Rasen eingesät. Eine Grabplatte mit den 
Maßen 0,35 m mal 0,50 m und einer Mindeststärke von 
0,08 m ist bündig mit dem Boden einzusetzen. Die Be-
schaffung der Grabplatte erfolgt durch den Nutzungs-
berechtigten auf eigene Rechnung. Das Mähen des 
Rasens, das Auffüllen der Erde bei eingefallenen Grä-
bern sowie das Abräumen der Grabstätte nach Ablauf 
des Nutzungsrechtes übernimmt die Kirchengemein-
de Lenthe. Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen 
o.ä., stehender Blumenschmuck oder andere individu-
elle Grabgestaltung sind nicht zulässig. Auf der Grab-
stätte liegende Sträuße werden bei anfallenden Pfle-
gearbeiten nach dem Ermessen der Kirchengemeinde 
abgeräumt.

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestat-
tungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes 
beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an ge-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt. 

(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fäl-
le nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 5 Jahre verlängert werden. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur 
rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantra-
ges aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert 
sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren 
für die Verlängerung richten sich nach der jeweili-
gen Gebührenordnung.

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsbe-
rechtigte Person und folgende Angehörige bestat-
tet werden: 

a) Ehegatte,
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebens-
partnerschaft,

c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung 

ihrer Väter oder Mütter,
e) Eltern, 
f) Geschwister,
g) Stiefgeschwister,
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden 

Erben.

 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberech-
tigte Person, wer von den bestattungsberechtig-
ten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode 
einer bestattungsberechtigten Person die Ent-
scheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Be-
stattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsver-
waltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, 
die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, 
auch nichtverwandter Personen bedarf eines An-
trags der nutzungsberechtigten Person und der 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertra-
gen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der 
neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 
schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung erforderlich.

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nut-
zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechts-
nachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizu-
bringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem 
Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht 
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an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten 
Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 
über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 
Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtig-
ter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu be-
halten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen 
oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf 
eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder 
seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt 
nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung 
gilt Absatz 4.

§ 13 a
Rasen-Wahlgrabstätten

(1) Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbe-
stattungen oder Aschen mit einem oder mehreren 
Grabplätzen. Die Dauer des Nutzungsrechtes be-
trägt 30 Jahre bei Erdbestattungen und 20 Jahre 
bei Aschen vom Tage der Verleihung an gerechnet. 
Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausge-
stellt.

(2) Die Grabstätte wird mit Rasen eingesät. Eine Grab-
platte ist in die Rasenfläche einzubringen. Über die 
Gestaltung und Maße der Grabplatte kann der Nut-
zungsberechtigte frei im Rahmen der Würde des 
Friedhofes entscheiden. Die Grabplatte bedarf der 
Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung. Sie 
sollte so verlegt sein, dass ein Rasenmähen mög-
lich ist. Anpflanzungen, das Aufstellen von Schalen 
o.ä., stehender Blumenschmuck oder andere in-
dividuelle Grabgestaltung sind nicht zulässig. Auf 
der Grabstätte liegende Sträuße werden bei an-
fallenden Pflegearbeiten nach dem Ermessen der 
Kirchengemeinde abgeräumt.

(3) § 13a gilt für Rasen-Urnenwahlgrabstätten entspre-
chend.

§ 14
Urnenwahlgrabstätten

(1)  Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder 
mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche 
für die Dauer von 20 Jahren vergeben.

(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

 14a
Rasen-Urnenwahlgrabstätten

(1)  Rasen-Urnenwahlgrabstätten werden mit einer 
oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer 
Asche für die Dauer von 20 Jahren vergeben.

(2)  Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Rasen-Urnenwahlgrab-
stätten auch die Vorschriften für Rasenwahlgrab-
stätten.

§ 15 
Urnenwahl-Baumgrabstätten

(1)  Urnenbaumwahlgrabstätten sind Urnengrabstät-
ten die einzeln oder mit zwei Stellen vergeben 
werden. Die Vergabe richtet sich vom Baum aus 
gesehen hintereinander. Über das Nutzungsrecht 
wird eine Urkunde ausgestellt. Die von der Fried-
hofsverwaltung vorgesehenen Flächen sind ge-
sondert ausgewiesen. Die Grabstätten werden 
nicht einzeln eingefasst und gekennzeichnet. Die 
Herrichtung und Pflege der Grabstätte erfolgt aus-
schließlich durch die Kirchengemeinde oder deren 
Beauftragten. Die einzelnen Grabstätten dürfen 
nur mit liegenden Grabmalen versehen werden, 
die bündig mit der Erdfläche einzusetzen sind. 
Die Grabmale sollen ungefähr die Maße Einzel-
platte: 30 x 30 x 6 cm Doppelplatte: 60 x 60 x 6 cm 
haben. Auf Baum-Wahlgrabstätten kann nicht auf 
die Errichtung eines Grabmales verzichtet werden. 
Das Errichten der Grabmale obliegt dem jeweili-
gen Nutzungsberechtigten und ist innerhalb von 
6 Monaten nach einer Beisetzung vorzunehmen. 
Sollte er dieser Pflicht nicht nachkommen, so ist die 
Kirchengemeinde nach Aufforderung und Setzen 
einer angemessenen Frist berechtigt, ein Grabmal 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu errich-
ten. Ein Ausschmücken der Baum-Wahlgrabstät-
ten über die Errichtung eines Grabmales hinaus 
ist nicht gestattet. Für das Aufstellen von Grab-
schmuck (Blumengestecke, Kränze, Pflanzschalen, 
Vasen, Sträuße u.ä.) ist die dafür vorgesehene Stelle 
zu nutzen.

(2)  Die Kirchengemeinde übernimmt keine Gewähr für 
die Lebensdauer des Baumes und haftet nicht bei 
Zerstörung oder Absterben des Baumes. Gleiches 
gilt, wenn die Standsicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist. In solchen Fällen liegt es im Ermessen der 
Kirchengemeinde für eine Ersatzbepflanzung zu 
sorgen. 

(3)  Für Urnenwahl-Baumgrabstätten gelten die für 
Wahlgrabstätten vorgesehen Vorschriften.
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§ 16 
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben 
werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grab-
stätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung.

(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung. 

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

§ 17 
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen 
ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer 
an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit 
abläuft.

V.  Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in 
seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

§ 19
Gestaltung und Standsicherheit von 

Grabmalen und anderen Anlagen

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so 
gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in 
ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf 
sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben 
richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werk-
stattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite 
oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Wei-
se angebracht werden.

(2)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer An-
lagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-

tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ 
hergestellt sind.

(3)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Perso-
nen verantwortlich.

(4)  Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die 
für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungs-
berechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen tref-
fen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen 
Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, 
die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu ent-
fernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht 
bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffent-
liche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf 
den Grabstätten, das für die Dauer von einem Mo-
nat aufgestellt wird. 

VI.  Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20
Allgemeines

(1)  Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten 
nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Ge-
wächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte 
Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beein-
trächtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet. 

(2)  Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die 
jeweiligen nutzungsberechtigten Personen ver-
pflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis 
zum Ablauf des Nutzungsrechtes.

(3)  Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchern-
de, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu be-
seitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür 
vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4)  Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung.
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(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Ver-
hütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu 
treffen.

(6) Das Abräumen der Grabstellen und Grabstätten 
bleibt der Friedhofsverwaltung vorbehalten oder 
der oder die Nutzungsberechtigte oder eine ande-
re Person räumt diese selbst ab.

(7) Die Grabsteine und die Bodenplatten werden aus-
schließlich von den Nutzungsberechtigten bereit-
gestellt.

(8) Die für Gemeinschaftsanlagen vorgesehene Na-
menschilder werden ausschließlich von der Fried-
hofsverwaltung gestellt, um ein einheitliches Er-
scheinungsbild zu wahren.

(9) Die Entsorgung des Grabschmuckes und Kränzen 
bleibt der Friedhofsverwaltung vorbehalten. 

§ 21 
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpfle-
ge und Reinigung von Grabmalen und anderen An-
lagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauer-
gebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und 
bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzucht-
behältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht ver-
wendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen 
und Markierungszeichen.

(3)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Fla-
schen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet.

§ 22 
Vernachlässigung

(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig her-
gerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen 
oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte 
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachge-
kommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, so-
weit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich 

unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem 
Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtig-
te Person aufgefordert, das Grabmal und die ande-
ren Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Un-
anfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 

(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung 
auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nut-
zungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 
auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Fried-
hofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbe-
achtet, kann die Friedhofsverwaltung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und ein-
säen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen 
lassen.

(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person 
nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung 
den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Person entfernen oder entfernen lassen.

VII.  Grabmale und andere Anlagen

§ 23 
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorha-
ben der gültigen Friedhofsordnung und den Vor-
gaben des technischen Regelwerks entspricht. 

(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem ge-
eigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materialbenennung 
in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorla-
ge der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser 
Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen 
die Friedhofsordnung oder das technische Regel-
werk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei 
Monaten darf begonnen werden, wenn die Fried-
hofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung 
mit der geltenden Friedhofsordnung und die Voll-
ständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten 
Daten bestätigt.
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(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das 
Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige 
errichtet oder geändert worden ist.

(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Re-
geln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle 
Fassung der „Technischen Anleitung zur Stand-
sicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der 
Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die 
TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung 
der Grabmalanlagen.

(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienst-
leistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifika-
tion in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung 
und Ausführung von Gründungen) eine Abnah-
meprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vor-
zunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. 
Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung 
der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung 
entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal 
vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienst-
leistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung 
in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene 
Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal 
die erforderlichen Fundamentabmessungen zu be-
rechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile 
das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu 
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen 
sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen be-
urteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Mess-
geräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu 
dokumentieren.

(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der 
Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemesse-

ne Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grab-
mals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die 
Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nut-
zungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht 
ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des 
Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

§ 24 
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1)  Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder ge-
mauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. 
Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten 
§ 19 Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(2)  Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist 
nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten 
Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber 
der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der 
Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen 
und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrs-
sicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendi-
gung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder 
gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten 
Personen vollständig zu entfernen.

§ 25 
Entfernung

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung 
von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb 
von drei Monaten nach der Bekanntmachung über 
das Abräumen und bei Wahlgräbern auch inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf der Nut-zungs-
zeit können die nutzungsberechtigten Personen 
Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, 
soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 han-
delt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für 
Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist 
auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grab-
male und anderer Anlagen verpflichtet. Die Fried-
hofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag 
zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst 
abräumt.

§ 26 
 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale wer-
den nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung er-
halten.
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VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 
Leichenhalle 

(1)  Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen 
bis zur Bestattung. 

(2)  Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, so-
fern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle 
von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine hal-
be Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen 
werden.

(3)  Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelit-
ten oder bei der der Verdacht einer solchen Krank-
heit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, 
wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 
aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ge-
öffnet werden.

§ 28 
Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur 
Verfügung.

(2) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde 
(oder: Für verstorbene Personen, die zum Zeit-
punkt ihres Todes Mitglieder einer der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V. 
angehörenden Kirchen und kirchlichen Gemein-
schaften waren) steht für die Trauerfeier auch die 
Kirche zur Verfügung.

(3)  Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(4)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr 
der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem ge-
nannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX.  Haftung und Gebühren

§ 29 
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen. 

§ 30 
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrich-
tungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.

X.  Schlussvorschriften

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fas-
sung vom 08.09.1993 außer Kraft.

Lenthe, 16.04.2024 

Der Kirchenvorstand:

P. Wolkenhauer  L. S.  Meier
Vorsitzende Kirchenvorsteher

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 Nr.2  der Kirchenge-
meindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Ronnenberg, 29.04.2024

Der Kirchenkreisvorstand:

L. S. i. A. Richter 
 Leiter des Kirchenkreisamtes 
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